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Tarifsystem: 1. Gesamtheit staat
licher Bestimmungen zur Festle
gung des -p» Arbeitseinkommens der 
Arbeiter und Angestellten, die 
nach der Leistung und Verantwor
tung, dem Kompliziertheitsgrad 
der Arbeit und den Produktions
und Arbeitsbedingungen differen
ziert festgelegt werden. Das T. 
dient der planmäßigen, den volks
wirtschaftlichen Bedingungen und 
Erfordernissen entsprechenden 
Entwicklung des Lohnes in allen 
Bereichen der Volkswirtschaft. Die 
wichtigsten Fimktionen des T. be
stehen in der Differenzierung des 
Lohnes nach dem Grad der Anfor
derungen an die Qualifikation und 
Verantwortung des Werktätigen 
und in der Gewährleistung der 
planmäßigen proportionalen Ent
wicklung des Lohnes zwischen den 
Bereichen, Zweigen, Kombinaten, 
Betrieben und Beschäftigtengrup
pen. Die wichtigsten Bestandteile 
des T. sind die Tariftabellen, die 
Eingruppierungsunterlagen zur 
Einstufung der Arbeitsaufgaben 
nach den Anforderungen an Quali
fikation und Verantwortung der 
Werktätigen sowie spezifische Re
gelungen für Zuschlags-, Aus
gleichs- und Entschädigungszah
lungen. 2. Gesamtheit aller Grund
sätze und Methoden, nach denen 
die Preise für Transportleistungen 
gebildet werden. Unter sozialisti
schen Bedingungen ist das T. so ge
staltet, daß der Preis für eine 
Transportleistung den gesellschaft
lich notwendigen Transportauf
wand widerspiegelt, zur Minimie
rung dieses Aufwands anregt, eine 
optimale Arbeitsteilung und Zu
sammenarbeit zwischen den Trans
portzweigen und Verkehrsmitteln 
fördert und, insbesondere im Per
sonenverkehr, eine planmäßige 
Verteilung und Umverteilung des 
Nationaleinkommens unterstützt.

Unter kapitalistischen Bedingun
gen dient das T. primär den Mono
polverbänden, um den Höchstpro
fit zu realisieren. Im heutigen Ka
pitalismus versuchen die Kapitali
sten das T. durch eine sog. flexible 
Gestaltung der Arbeitsverträge zu 
untergraben und auf diese Weise 
den Einfluß der Gewerkschaften 
zurückzudrängen.

Tarifvertrag: zeitlich begrenzte 
Vereinbarung zwischen Gewerk
schaften und Unternehmervertre
tungen zur Regelung grundsätzli
cher Arbeitsbedingungen (vor al
lem Lohn, Arbeitszeit, Urlaub) im 
kapitalistischen Betrieb. Die T. 
sind ein Ergebnis des Kampfes der 
Arbeiterklasse. Ihr Inhalt wider
spiegelt mehr oder weniger das je
weilige Kräfteverhältnis zwischen 
Arbeiterklasse und Bourgeoisie. 
Der T. enthält im wesentlichen die 
Verkaufsbedingungen der Ware 
Arbeitskraft (—» Lohnarbeiter). In 
der BRD werden die T. z. B. zwi
schen einer oder mehreren Ge
werkschaften und einem kapitali
stischen Unternehmen (Firmenta
rif) oder einem Unternehmerver
band (Verbandstarif) abgeschlos
sen. Der T. hat einen bestimmten 
fachlichen, territorialen und zeitli
chen Geltungsbereich; die tarifli
chen Lohn-, Gehalts-, Arbeitszeit-, 
Urlaubsregelungen usw. stellen 
Mindestbedingungen dar. Die Rah
men- oder Mantel-T. erstrecken 
sich über ein umfassendes Tarifge
biet oder über umfassendere Be
dingungen (z. B. allgemeine Ar
beitszeit- und Urlaubsregelungen, 

Schlechtwettervereinbarungen 
u. ä.) und ergänzen kurzfristige 
oder territorial begrenzte Tarifab
kommen. Der Kampf der Arbeiter 
um die T. ist eine wichtige Form 
des ökonomischen Kampfes der 
Arbeiterklasse gegen die Bourgeoi-


